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 Veröffentlicht am 19.10.1999

Norm

ABGB §1375

Rechtssatz

Wenn eine beklagte Partei durch ihren ständig beauftragten Steuerberater in Abstimmung mit (dem Steuerberater) der

Klägerin deren Forderung von deren Gesellschafter-Verrechnungskonto abbuchte, sodann auf das Konto "Sonstige

Verbindlichkeiten" verbuchte und in ihren folgenden Jahresabschlüssen - in Abstimmung der beiderseitigen

Steuerberater - durch Übermittlung der jeweiligen Jahresbilanz an die Klägerin weiterhin auf diesem Konto auswies,

hat sie durch ihren nach dem Wesen des Vertrags eines Steuerberaters hiezu bevollmächtigten Steuerberater

zumindest schlüssig gegenüber der Klägerin zum Ausdruck gebracht, dass diese von der Klägerin (stets) behauptete

Forderung ihres Wissens nach zu Recht besteht.
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